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BEZIRKSHAUPTMANNSCHAFT BRUCK-MÜRZZUSCHLAG

GZ

Ggst.:

BHBM-268485/2015

Rettig Austria GmbH, Kapfenberg,
Wiederverleihung eines bereits ausgeübten Wasserrechtes,
gewerberechtliche Kommissionierung

 Anlagenreferat

Bearbeiter: Mag. Weisz-Bürmen/SP
2. Stock, Zimmer-Nr. 215

Tel.: 03862/899-228
Fax: 03862/899-550
E-Mail: bhbm@stmk.gv.at

Bei Antwortschreiben bitte das
Geschäftszeichen (GZ) anführen 

Bruck an der Mur, am 08.04.16

Öffentliche Bekanntmachung

Mit Bescheid des Landeshauptmannes von Steiermark vom 17.01.2001, GZ: 3-33.21 V 1-01/28 wurde 
der Vogel & Noot Wärmetechnik AG (nunmehr Rettig Austria GmbH) auf dem Standort 8605 
Kapfenberg, Gustav-Kramer-Straße 5 (Grundstück Nr. .21/4, KG Diemlach, PG Kapfenberg) die 
wasserrechtliche Bewilligung für den Betrieb einer Abwasserreinigungsanlage zur Behandlung der in 
den Produktionsbereichen Tauchvorbehandlung und KTL-Anlage anfallenden Abwässer über den 
bestehenden Übergabeschacht Aa8 mit Einleitung in die öffentliche Kanalisation der Stadtgemeinde 
Kapfenberg und in weiterer Folge in die Kläranlage des Mürzverbandes (Mürz IV) im Ausmaß von 
max. 84 m³/d bzw max. 10 m³/h bzw max. 2,8 l/s, befristet bis 31.12.2015 erteilt.

Nunmehr hat die Rettig Austria GmbH um Wiederverleihung des in Rede stehenden Wasserrechtes 
angesucht. 

Hierüber wird die örtliche Erhebung und mündliche Verhandlung für

Mittwoch, dem 04. Mai 2016, mit dem Beginn um 09.00 Uhr

angeordnet.

Treffpunkt der Verhandlungsteilnehmer: Verwaltungsgebäude der Rettig Austria GmbH, 
 Gustav-Kramer-Straße 5, 8605 Kapfenberg

Rechtsgrundlagen: §§ 74 ff, 81, 356, 356b Gewerbeordnung 1994, § 32 Wasserrechtsgesetz 1959
§§ 40 bis 44 Allgemeines Verwaltungsverfahrensgesetz 1991

Verhandlungsleiter: Mag. Cyndia Weisz-Bürmen
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Hinweise für Nachbarn:
Sie haben die Möglichkeit, an dieser Verhandlung teilzunehmen, eine Verpflichtung dazu besteht 
jedoch nicht. Sie können selbst kommen oder sich von einer bevollmächtigten Person vertreten lassen.

Soferne Sie Einwände gegen das Projekt haben, müssen Sie diese bis spätestens am Tag vor der 
mündlichen Verhandlung schriftlich bei der Bezirkshauptmannschaft Bruck-Mürzzuschlag oder 
während dieser Verhandlung vorbringen. 

Wenn Sie keine Einwände erheben, wird angenommen, dass Sie dem Vorhaben zustimmen, und Sie 
verlieren die Parteistellung.

Die Behörde ist verpflichtet, alle gesetzlich geschützten Interessen - somit auch die Nachbarrechte - 
im Genehmigungsverfahren zu berücksichtigen.

In die eingereichten Planunterlagen kann bis zum Tag vor der Verhandlung bei der 
Bezirkshauptmannschaft Bruck-Mürzzuschlag, Anlagenreferat, 2. Stock, Zimmer Nr. 215, Dr.-
Theodor-Körner-Straße 34, 8600 Bruck an der Mur, während der Amtsstunden Einsicht genommen 
werden.

Die Bezirkshauptfrau

i.V. Mag. Cyndia Weisz-Bürmen 

Ergeht an:

1.) die Rettig Austria GmbH, Vogel-&-Noot-Straße 4, 8661 St. Barbara im Mürztal,  mit der 
Einladung, eine mit den technischen Belangen der Anlage vertraute Person zur Verhandlung 
beizuziehen. RSb,

2.) die Stadtgemeinde in 8605 Kapfenberg, RSb,
mit dem Auftrag, eine Bekanntmachung an der Amtstafel anzuschlagen. Diese ist mit dem        
Anschlag- und Abnahmevermerk bei der Verhandlung zu übergeben.

Weiters sind Bekanntmachungen auf dem Betriebsgrundstück und in den der Anlage unmittelbar 
benachbarten Häusern anzuschlagen.

Ein Aktenvermerk über die durchgeführten Hausanschläge wäre bei der Verhandlung dem 
Verhandlungsleiter zu übergeben.

Ein Auszug aus dem Flächenwidmungsplan über den Bereich des Betriebsgrundstückes und aller 
Nachbargrundstücke ist vom Vertreter der Gemeinde zur Verhandlung mitzubringen.

Auf das Anhörungsrecht der Gemeinde gemäß § 355 GewO 1994 wird hingewiesen.

3.) das Arbeitsinspektorat in 8700 Leoben, Erzherzog-Johann-Straße 6, 8700 Leoben, unter 
Anschluss des Plansatzes „C“, 

4.) das Amt der Stmk. Landesregierung, Abteilung 15 Energie, Wohnbau, Technik, Referat 
Abfall- und Abwassertechnik, Chemie, zH Herrn DI Michael Predota, Landhausgasse 7, 
8010 Graz, mit dem Hinweis, dass ein Plansatz bereits übermittelt wurde, zu GZ: ABT15-20.20-
2992/2013-12, per E-Mail, 
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5.) das Amt der Stmk. Landesregierung, Abteilung 14 Wasserwirtschaft, Ressourcen und 
Nachhaltigkeit, Wartingergasse 43, 8010 Graz, als Postadresse für den Landeshauptmann von 
Steiermark, als wasserwirtschaftliches Planungsorgan, per E-Mail, 

6.) das Amt der Stmk. Landesregierung, Abteilung 14 Wasserwirtschaft, Ressourcen und 
Nachhaltigkeit, Wartingergasse 43, 8010 Graz, als Postadresse für den Landeshauptmann von 
Steiermark, als Verwalter des öffentlichen Wassergutes, per E-Mail, 

7.) das Amt der Stmk. Landesregierung, Abteilung 15 Energie, Wohnbau, Technik, 
Gewässeraufsicht und Gewässerschutz, Landhausgasse 7, 8010 Graz, per E-Mail, 

8.) die Baubezirksleitung Obersteiermark Ost, Bundeswasserbauverwaltung, per E-Mail, 

9.) die davitech GmbH, Ingenieurbüro für Kulturtechnik und Wasserwirtschaft, Gartengasse 10, 
8200 Gleisdorf, per E-Mail, 

10.)die Böhler Edelstahl GmbH & Co KG, Mariazeller Straße 25, 8605 Kapfenberg, als 
Fischereiberechtigte, per E-Mail, 

11.) dem Mürzverband, Linke Mürzzeile 20, 8605 Kapfenberg, per E-Mail,

12.) die Team Styria Werkstätten GmbH, Triester Straße 388-349b, 8055 Graz, RSb,

13.) die J. Christof Apparatebau Beteiligungs GmbH, Plabutscher Straße 115, 8051 Graz, RSb,

14.) die Stadtgemeinde in 8600 Bruck an der Mur, per E-Mail,

15.) die STHE Liegenschaftsverwaltung GmbH, Bundesstraße 10, 8661 St. Barbara im Mürztal, per 
E-Mail,

16.)Veröffentlichung auf der Homepage der Bezirkshauptmannschaft Bruck-Mürzzuschlag. 
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